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Verordnung 
vom 13. September 2011 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über klinische Prüfungen mit 

Humanarzneimitteln im Europäischen 
Wirtschaftsraum 

Aufgrund von Art. 49 des Gesetzes vom 18. Dezember 1997 über den 
Verkehr mit Arzneimitteln sowie den Umgang mit menschlichen Geweben 
und Zellen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Arzneimittelgesetz; 
EWR-AMG), LGBl. 1998 Nr. 45, in der geltenden Fassung, verordnet 
die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 2. März 2004 über klinische Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-VKlin), 
LGBl. 2004 Nr. 73, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 13 Sachüberschrift und Abs. 2 

Klinische Prüfungen an unmündigen und urteilsunfähigen Personen sowie 
an Personen, denen ein Sachwalter bestellt ist 

2) Für urteilsunfähige Personen oder für Personen, denen ein Sach-
walter bestellt ist, findet Abs. 1 sinngemäss Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


